
STADT KARLSRUHE
Ortsverwaltung Wettersbach

ANTRAG

SPD-Ortschaftsratsfraktion Wettersbach

vom 10.07.2015
eingegangen am 16.07.2015

Gremium:

Termin:
Vorlage Nr.:
TOP:

Ortschaftsrat Wettersbach

15.09.2015
94
3

öffentlich

Geschwindigkeitsbegrenzung 20 km/h; Nebenstraße der Talstraße; Ortsteil Palmbach

Der Ortschaftsrat Wettersbach möge folgenden Beschluss fassen:

Der Ortschaftsrat beauftragt die Ortsverwaltung,  in Zusammenarbeit mit den dafür zuständigen
Ämtern nach der Fertigstellung der Nebenstraße der Talstraße (Anger) im Rahmen der Ortskern-
gestaltung Palmbach die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 20 km/h zu begrenzen.

Begründung:

Die Planung für die Nebenstraße (Anger) im Rahmen der Gesamtplanung „Ortskerngestaltung
Palmbach“ sieht vor, den vorhandenen Gehweg zurückzubauen und die gesamte Verkehrsflä-
che zu bepflastern. Damit steht die Straße in ihrer vollen Breite allen Verkehrsteilnehmern zur
Verfügung. Um hier das Gefährdungsrisiko für alle Verkehrsteilnehmer zu mindern, ist die SPD-
Fraktion der Auffassung diese Geschwindigkeitsbegrenzung für den gesamten Streckenverlauf
einzuführen.

__________________________________________________________________________________
unterzeichnet von:
Peter Hepperle, Fraktionsvorsitzender


